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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.02.1962

Norm

USchG 1960 §1 Abs1

Rechtssatz

Keine gröbliche Verletzung der Unterhaltsp1icht, wenn die im Auftrag und für Rechnung des Unterhaltsp1ichtigen von

einem Dritten erbrachten Leistungen - allenfalls zusammen mit eigenen Leistungen des Unterhaltsp1ichtigen - den

Unterhalt des Berechtigten voll decken.
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